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REPUBLIK ÖSTERREICH 
A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 
Teletex (232)3221155 bmowv 
Telex 61 3221155 bmowv Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr Telex 132 481 strvka (Straßenverkehr) 
Telefax (0222) 713 03 26 

L 

An das 
Parlament 
Präsidium des Nationalrates 

W i e  n 

Betreff: 

Telefax (0222) 711 62/9498 (Verkehrspolitik) 
OVR: 0090204 

Sachbearbeiter: 
Tel. (0222) 711 62 ov-? 1 0 9 

GZ: 8512/3-4/9 1  

���:.�!:lt 
Datum: 2 5. NOV.·1991 

Das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr . 

beehrt sich in der Beilage 25 Ausfertigungen der Stellungnahme 

zum og. Gesetzesentwurf zu übermitteln. 

Wien, am 20. November 1 9 9 1  

Für den Bundesminister: 

Für die Richtigkeit 

der �g: 

Dr. Prachner 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 
Teletex (232)3221155 bmowv 
Telex 61 3221155 bmowv 

Bundesministerium für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr 

Telex 132 481 strvka (Straßenverkehr) 
Telefax (0222) 713 03 26 

L 

An das 
Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie 

W i e  n 

Telefax (0222) 711 62/9498 (Verkehrspolitik) 
DVR: 0090204 

Sachbearbeiter: 
Tel.: (0222) 711 69 �\Q 9 

GZ: 8512/3-4/9 1  

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes mit dem 
das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 
geändert wird 

Bezug: GZ 23 0102/57-III/3/91 

Das Bundesministerium für Bffentliche Wirtschaft und Verkehr 

beehrt sich zu oa. Gesetzesentwurf wie folgt Stellung zu neh-

men: 

Im vorliegenden Gesetzesentwurf zur Änderung des Familienla

stenausgleichsgesetzes ist auch eine Änderung bzw. Erweiterung 

der Regelungen fUr die Schülerfreifahrten und Abgeltungen an 

die Verkehrsunternehmungen in den §§ 30f und 39c des Familien

lastenausgleichsgesetzes enthalten. Damit soll deri Erläuterun

gen zufolge eine Einbeziehun� der Schülerfreifahrten in die 

VerkehrsverbUnde umgesetzt werden. 

Die im Entwurf konkret konzipierte LBsung und deren finanziel

le Auswirkungen geben Anlaß zu den im folgenden begrUndeten 

Einwendungen des Verkehrsressorts. 

Als eine .wesentliche verkehrspoli tisrhe Maßnahme zur Attrakti� 

vierung des öffentlichen Verkehrsangebotes und insbesondere 
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eingerichtet. 

Im Sinne dieser gemeinsamen Zielsetzung haben sich die jewei-

ligen interessierten Gebietskörperschaften Bund, Länder und 

Landeshauptstädte auch dazu bekannt. die Kosten fUr die Ver

bundmaßnahmen einschließlich der Organisationskosten gemeinsam 

aufzubringen und dabei insbesondere den Verkehrsunternehmen 

die Einnahmenausfälle. die aus verbundspezifischen Tarifvor

teilen fUr die Fahrgäste erwachsen, voll abzugelten. 

Die bestehenden Verbundkonstruktionen sind demnach in Grund-

und Finanzierungsverträgen zwischen den Vertragspartnern Bund, 

Land bzw. Stadt vereinbart. Inhalt der Verträge sind im we

sentlichen Fragen der Verbundraumabgrenzung, der Tarifermäßi

gungen sowie der Kostentragung und Kostenaufteilung. Die Ab

wicklung des Verbundverkehrs selbst ist in sogenannten Durch-

fUhrungsUbereinkommen zwi s ch en den am Verbund beteiligten Ver-

kehrsunternehmen vereinba r t . 

DemgegenUber blieb das bestehende , auf das Familienlastenaus-

gleichsgesetz gegrUndete Vertragssystem zwischen dem Bundes

ministerium fUr Umwelt, Jugend und Familie und den Ve rkehrs

unt�rnehmen liber die Schlilerfreifahrt von den Verkehrsverbund-

verträgen grundsätzlich unberUhrt. Die SchUler. die in den 

Genuß der Schlilerfreifahrt kommen. erhalten dadurch ohnedies 

unentgeltlich Fahrausweise. Eine Einbeziehung von SchUlerfrei

fahrten in die Verkehrsverbund systeme ist also eine admini

strative Frage und eine Frage der Kostentragung durch die Bf-

fentliche Hand, d.h. die Budgets und des Bundes, der Länder 

und Städte einerseits bzw. des Familienlastenausgleichsfonds 

andererseits. 

über eine allgemeine Lösung zur administrativen Einbeziehung 

der Schüler in Verkehrsverbunde ist die Untersuchung in einer 
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richteten Arbsltsgruppe nach im Gange. 

Davon abgesehen, erscheint die mit dem vorliegenden Entwurf 

fUr § 30f Abs. 1 präsentierte gesetzliche Konstruktion eines 

"Bei tri tts" des Bundesministers fUr Um\Nel t, ,J ugend und Familie 

zur Verbundverträgen nicht die geeignete Form zur Erreichung 

eines solchen Zieles. 

Wie den Erläuterungen, die von den derzeitigen Verkehrsver-

bundkonstruktionen sprechen, zu entnehmen ist, erscheint ein 

solcher "Beitritt" zu den derzeit bestehenden Verkehrsverbund

verträgen beabsichtigt. Diese Verkehrsverbundverträge sind 

aber fUr den Bund. zuständigkeitshalber vertreten durch den 

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, rechts

wirksam mit den beteiligten anderen Gebietsk5rperschaften ab

geschlossen. Innerhalb des Vertragspartners Bund hat der Bun

d esmini s te r fUr öffentliche Wirtschaft und Verkehr vor Einge

hen dieser Verträge jeweils das Einvernehmen mit dem Bundes

minister fUr Finanzen sowie auch mit dem Bundesminister fUr 

UmvJeJ t, Jugend und Familie hergestellt. Es besteht kein 

Anlaß - und vertragsrechtlich wäre das auch kaum möglich - nun 

mit einer bundesgesetz lichen Regelung eillseitig die Vertrags

lage zu ändern, zumal es sich um sehr wesentliche Änderungen 

mit sowohl administrativen als auch finanziellen Auswirkungen 

handelt. Es sollte und mUßte daher die bestehende Verbundver

tragskonstruktion unberührt bleiben. 

Soweit es nur um eine gesetzliche Ermächtigung an den Eundes

minister für Umwelt , Jugend und Familie im Rah men des Fami

lienlastenausgleichs geht. Verbundverk�hrsmaßnahmen fUr SchU

ler zu finanzieren. ist eine solche Ermächtigung auch m6g1ich, 

ohne in Verbundverträge einzutreten bzw. einzugreifen. 

Darüberhinaus ist die Aussage im Vorblatt zu den Erläuterun

gen, daß durch die Einbeziehung der Schülerfreifahrten keine 
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zus�tzlichen Kosten entstehen. in dieser Form nicht nachvoll-

ziebar. 

Einerseits fehlen Aus s a gen . welche finanzielle Dimension der 

Ersatz des Einnahmenausfalls aus der DurchfUhrung der Schliler

frei fahrten im Rahmen der Verkehrs- und TarifverbUnde be

wirkt - und gerade darüber laufen nach ho. Wissen noch die Er

hebungen in der Arbeitsgruppe -. andererseits wären mit einer 

derartigen Umstellung der VerkehrsverbUnde jedenfalls organi

satorische Kosten verbunden, deren Tragung nicht geregelt ist. 

Zusammenfassend muß daher seitens des Verkehrsressorts festge

halten werden, daß die im Entwurf vorliegende Regelung zur 

Einbeziehung der Schülerfreifahrten in Verkehr3- und Tarifver

blinde in dieser Form nicht eingebracht werden kann, sondern 

weiter eine Lösung gesucht werden sollte, die einerseits von 

einer vollen Kostentragung des Familienlastenausgleichsfonds 

für die SchUlerfreifahrten ausgeht. andererseits aber auch auf 

die Konstruktion der VerkehrsverbUnde und das vertragliche 

Verhältnis der beteiligten Gebietskörperschaften abgestimmt 

ist und einen Ausgleich der Lasten an die Verkehrsunternehmen 

beinhaltet. 

Wien, am 20. November 1991 

Für den Bundesminister: 

Dr. Prachner 
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